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Jue.So Jürgen Sojka, geboren in Stuttgart


2012.05.09 14:34 Ebenen des Rechts - Begründung des Rechts


(Auszug aus Dissertation .. Rechtsreform ..)


Begründungs- / Bestimmungsebene = A r t i k e l
_V ö l k e r r e c h t_ der UN-Mitgliedsstaaten, mit den enthaltenen


Individualrechten = Bürgerrechten
 seit 1919 / 1989  (30 Artikel / 54 Artikel Kinderrechte)


nachgeordnet für Europa
Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten


seit 1953 (59 Artikel und Zusatzprotokolle) EMRK
erweitert durch


Charta der Grundrechte der Europäischen Union
seit 2009 (54 Artikel) EU-GR Charta


erweitert durch
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union


seit 2009 (358 Artikel) AEUV
nachgeordnet für Deutschland


Die Deutsche Verfassung, die beste Verfassung die
jemals auf diesem Planeten Erde in Kraft getreten ist,
nach wie vor als Grundgesetz zu bezeichnen GG
seit 1949 (146 Artikel
Fortgelten alten Rechts der Weimarer Verfassung 1919
und davor  – 1871 Verfassung Deutsches Reich / Deutsches
Reichsgesetz, wegen Schulden darf niemand in Haft genommen
werden  – also auch keine Haft angedroht werden!) 


Ausführungs- / Anwendungsebene = Gesetze  benannt mit dem
Begriff Paragraphen §,
Verordnungen, Erlasse,
Anordnungen und …


diese auf Europäischer und Deutscher Rechtsaktsetzung,
den Artikeln nachgeordnet und daher grundsätzlich immer,
ohne Ausnahme, in vergleichender Betrachtung mit den
Artikeln darauf zu prüfen, ob die Rechtsaktsetzung
begründend ist


GG Art. 100 [Verfassungswidrigkeit von Gesetzen]
und damit begründet, also _w i r k s a m_ werden können,
oder ob diese zu _i g n o r i e r e n_ sind!


StGB § 34 Rechtfertigender Notstand
Ausführungs- / und Anwendungsebene für jeden Bürger,
zur Wahrung der Grund- und Menschenrechte!


StGB § 113 Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte
Absatz (3) und (4)


in Verbindung mit GG Art. 1-3, 33, 34 und StGB § 34
– der Begriff  W i d e r s t a n d  ist grundsätzlich immer,


von jeder Person, aus sich selbst heraus betrachtend
anzuwenden, als  _w i d e r s t e h e n_ zu begreifen;


dem  _w i d e r s t e h e n_ sich von unseren
_R e c h t s g r u n d l a g e n_ zu entfernen!


Grundlage für alle Rechtssysteme auf diesem Planeten Erde
- für alle  _W e l t r e l i g i o n e n_ -


- für alle naturverbunden _l e b e n d e n_ Völker -
sind die 10 Gebote, mit der jeweiligen kulturellen Einfärbung! – 
seit Millionen von Jahren in Anwendung, auf diesem Planeten ERDE.


Es gibt allerdings darüber hinaus eine Grundlage die für alle
biologischen Systeme , auf diesem Planeten Erde, Gültigkeit
haben, die als Grundlage allen Lebens begründend und
bindend sind, die _G e s e t z m ä ß i g k e i t e n_ unserer
Mutter _E r d e_!
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2010.08.09 23:34 Uhr Arbeitslosen Meldung und Handhabung


(Auszug aus Dissertation ... Arbeitsmarktanalyse ...)


Grundsätzlich, ohne Ausnahme, ist die Arbeitslosmeldung
mit der Gewährung von Arbeitslosengeld, während der
ersten drei Monate, geregelt - zu gewähren.


Durch Zahlung der Arbeitslosenversicherung hat
jeder Arbeitslose den Rechtsanspruch erworben,
auf Zahlung des Arbeitslosengeld ab dem 1. Tag
der Arbeitslosmeldung (bzw. 1. Tag ohne Vertrag)
- unbesehen dem Grund der vorliegen mag -
 GG Art. 1 [Schutz der Menschenwürde] (1), (2), (3),
Art. 2 [Allgemeine Handlungsfreiheit Recht auf Leben,


Körperliche Unversehrtheit, Freiheit der Person] (1), (2),
Art. 3  Gleichheit vor dem Gesetz] (1), (2), (3),
Art. 20 [Verfassungsgrundsätze; Widerstandsrecht] (1), (2), (3), (4) !!


Ab dem 1. Monat der Zahlung von Arbeitslosengeld sind vom
A r b e i t s l o s e n  folgende  V o r g a b e n  zu erfüllen:
vor Ablauf von:


- 2 Wochen s c h r i f t l i c h e  Schilderung der
Arbeitssituation, aus persönlicher Sichtweise,
die zur Kündigung geführt hat.
Der persönliche Schreibstil ist hier maßgebend


Erkennbar wird dadurch die psychosoziale-
und emotionale Situation des Arbeitslosen.


Die Selbsteinschätzung der realen Gegebenheiten
und das Verstehen der Rechtssituation stehen
hier im Vordergrund.
In welchen Bundesländern sind hier Defizite in
Bezug zur Aufklärung und Information, sowohl
von Beschäftigten, wie auch von Arbeitgebern /
Führungskräften erkennbar?


- 4 Wochen über Personalvertretung, Gewerkschaft
und / oder Anwalt, ist eine  B e g l e i t u n g, vom
Arbeitslosen  s e l b s t, zu initialisieren


Erkennbar wird dadurch die Fähigkeit, in
Eigeninitiative, persönliche Angelegenheiten
regeln zu können.


Das Vorhandensein von Sachkenntnis und das
Umsetzen zu Lösungsansätzen steht hier im
Vordergrund.
Wie ist die Vernetzungssituation in den
Bundesländern, zwischen den einzelnen
Trägern der Unterstützung, geregelt und
im Interesse des Arbeitslosen vorhanden?


Seite 1 von 4







Jürgen Sojka, Cheruskerstr. 39, 70435 Stuttgart Seite -2-


- 6 Wochen bei Selbstverschulden der Kündigung
und nicht mehr gegebener Wiederaufnahme der
Tätigkeit, hat, vom Arbeitslosen selbst, die Initiative
auszugehen eine neue Beschäftigung zu erlangen


Erkennbar wird dadurch die Fähigkeit zur
Selbstmotivation und Beständigkeit.
Das Vorhandensein von Beharrlichkeit und
die Fähigkeit zur Eigenorganisation stehen
hier im Vordergrund.
Die Begleitmöglichkeiten sind zu nutzen.
Stellenangebote durch Arbeitsagentur und
andere Arbeitsvermittler, wie sind sie in den
Bundesländern gegeben und in welchen
Branchen vorhanden?


Nach Ablauf der ersten 3 Monate, bei nachgewiesenem
Selbstverschulden, erfolgt eine Sperre der Geldleistung
von 2 Monaten. Jobcenter wird für diesen Zeitraum
zuständig >>


die persönliche Betreuung durch Stadtteilämter
und die geringeren Geldleistungen, die zur
Verfügung stehen, werden  erlebt!


Motivation zur Selbstinitiative stehen in diesem
Stadium im Vordergrund und sind zu fördern.
Die Stadtteil / Ortsbezogene Begleitung,
durch die mit den Gegebenheiten "vor Ort"
Vertrauten, ermöglicht es dem Arbeitslosen
eine Sach- und Fachgerichtete Vermittlung
von Informationen zur Verfügung zu stellen.


Die Betreuung / Begleitung sich arbeitslos meldender ist
Grundsätzlich immer, ohne Ausnahme, eine individuelle,
diesem Einzelfall gerecht zu werdende Betrachtung.


Generell obliegt die Zuständigkeit für Arbeitssuchende und
Arbeitslose den Gemeinden und Städten, die eine erforderliche
Unterstützung, von den übergeordneten Dienststellen, bei
Bedarf, anfordern werden - GG Art. 28 [Bundesgarantie der
Landesverfassungen] (1) 1, 2, (2) 1, 2, 3, (3).
GG Art. 30 [ Funktion der Länder ]. GG Art. 74 [ Gegenstände
der konkurrierenden Gesetzgebung ] ( 1 ) 12., 16., 25., 27., (   2   )   ,
GG Art. 91e [ Zusammenwirken hinsichtlich der
Grundsicherung für Arbeitssuchende ] ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ).


Durch diese g e r e g e l t e Handhabung der B e g l e i t u n g
von arbeitslos gewordenen, ist für jeden der Arbeitskräfte
s u c h t  sicher gestellt, dass diese Arbeitskräfte über die
Grundvoraussetzungen verfügen:
- Handlungskompetenz und Eigenverantwortlichkeit
- Eigenmotivation und Belastbarkeit
- soziale Kompetenz und emotionale Kompetenz
die wichtigsten S c h l ü s s e l q u a l i f i k a t i o n e n !
Jue.So_09.08. 2010 + 13.+14.+15.+25.05. + 03.+06.+12.+15.06. 2011


- neuere Version dann mit EMRK und EU-GR Charta integriert -


Seite 2 von 4







Jürgen Sojka, Cheruskerstr. 39, 70435 Stuttgart Seite -3-


3. Konvention zum Schutz der Menschenrechte
und Grundfreiheiten


Rom am 4. November 1950 Mitgliedstaaten des Europarates unterzeichnen
Vom 07. August 1952


Ratifiziert am 5. 12. 1952
am 3. 9. 1953 für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft getreten


In der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Oktober 2010
in einer sprachlich überarbeiteten deutschen Übersetzung in der ab 1. 6. 2010 geltenden Fassung


EMRK
Art. 1 Verpflichtung zur Achtung der Menschenrechte.
Art. 2 Recht auf Leben.
Art. 3 Verbot der Folter.
Art. 4 Verbot der Sklaverei und Zwangsarbeit.
Art. 5 Recht auf Freiheit und Sicherheit.
Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren.
Art. 13 Recht auf wirksame Beschwerde. 
Art. 14 Diskriminierungsverbot.
Art. 17 Verbot des Missbrauchs der Rechte.
Art. 18 Begrenzung der Rechtseinschränkungen.
Art. 53 Wahrung anerkannter Menschenrechte.


4. Zusatzprotokoll zum Schutz der Menschenrechte und
Grundfreiheiten
Vom 20. März 1952


sprachlich überarbeitete deutsche Übersetzung vom 17. 05. 2002
in der ab 1. 11. 1998 geltenden Fassung


Art. 1 Schutz des Eigentums.
Art. 2 Recht auf Bildung.


5. Protokoll Nr. 4 zur Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten …


Vom 16. September 1963
sprachlich überarbeitete deutsche Übersetzung vom 17. 05. 2002


in der ab 1. 11. 1998 geltenden Fassung


Art. 1 Verbot der Freiheitsentziehung wegen Schulden.
Art. 2 Freizügigkeit.


Jue.So_09.08. 2010 + 13.+14.+15.+25.05. + 03.+06.+12.+15.06. +
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Seite 3 von 4







Jürgen Sojka, Cheruskerstr. 39, 70435 Stuttgart Seite -4-


14. Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union


In der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 20084


4)Konsolidierte Fassung des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
v. 25. 3. 1957 (BGBl. II S. 766). Die Bundesrepublik Deutschland hat dem Vertrag von


Lissabon mit G. v. 8. 10. 2008 zugestimmt; Inkrafttreten am 1. 12. 2009


EU-Arbeitsweisevertrag
AEUV Art. 5 [Koordinierung der Wirtschafts-, Beschäftigungs- und


Sozialpolitik] ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ),
AEUV Art. 9 [Sozialer Schutz; Querschnittklausel],
AEUV Art. 45 [Freizügigkeit der Arbeitnehmer] ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ) a), b), c), d), ( 4 ),
AEUV Art. 46 [Maßnahmen zur Herstellung der Freizügigkeit] a), b), c), d),
AEUV Art. 48 [Sicherstellung der Ansprüche und 


Leistungen auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit] a), b),
AEUV Art. 53 [Gegenseitige Anerkennung von Diplomen;


Koordinierungsrechtsetzung] ( 1 ), ( 2 ),
AEUV Art. 56 [Dienstleistungsfreiheit],
AEUV Art. 57 [Dienstleistungen] a), b), c), d),
AEUV Art. 67 [Grundsätze],
AEUV Art. 74 [Maßnahmen zur Verwaltungszusammenarbeit],
AEUV Art. 151 [Ziele und Mittel abgestimmter und gemeinsamer Sozialpolitik],
AEUV Art. 153 [Unionskompetenzen], ( 1 ) a), b), c), d), e), f), g),


h), i), j), k), ( 2 ) b), ( 3 ),
AEUV Art. 156 [Fördermaßnahmen der Kommission],
AEUV Art. 157 [Gleichstellung von Mann und Frau im Erwerbsleben],
AEUV Art. 160 [Ausschuss für Sozialschutz],
AEUV Art. 166 [Berufliche Bildung, Ziele],
AEUV Art. 168 [Beitrag der Union zur Sicherstellung eines


hohen Gesundheitsschutzniveaus],
AEUV Art. 197 [Effektive Durchführung des Unionsrechts],


15. Charta der Grundrechte der Europäischen Union
Vom 12. Dezember 20072)


2) Der hier wiedergegebene Wortlaut übernimmt mit Anpassungen die am 7. 12. 2000 prokla-
  mierte Charta. Inkrafttreten am 1. 12. 2009


EU-GR Charta
Art. 1 Würde des Menschen,
Art. 2 Recht auf Leben,
Art. 3 Recht auf Unversehrtheit,
Art. 4 Verbot der Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung,
Art. 5 Verbot der Sklaverei und Zwangsarbeit,
Art. 6 Recht auf Freiheit und Sicherheit,
Art. 14 Recht auf Bildung,
Art. 15 Berufsfreiheit und Recht zu arbeiten,
Art. 20 Gleichheit vor dem Gesetz,
Art. 23 Gleichheit von Frauen und Männern,
Art. 27 Recht auf Unterrichtung und Anhörung


der Arbeitnehmerrinnen und Arbeitnehmer im Unternehmen,
Art. 29 Recht auf Zugang zu einem Arbeitsvermittlungsdienst,
Art. 30 Schutz bei ungerechtfertigter Entlassung,
Art. 31 Gerechte und angemessene Arbeitsbedingungen.
Jue.So_09.08. 2010 + 13.+14.+15.+25.05. + 03.+06.+12.+15.06. + 
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4. Großer Ratschlag am 10.11. 2012
in Stuttgart im Rathaus Großer Saal


"Eigenverantwortliche Bürger"
 


es wird angeboten die
 


"Handlungsgruppe" 
 


Entscheidungsträger im öffentlichen Dienst im Blickfeld ihrer Rechtstreue
 


   Politiker, Richter, Staatsanwälte, Polizisten,
    Behörden- und Dienststellenleiter in Ihrer
    täglichen Wirkung auf uns Bürger, unsere
    Lebenswirklichkeit; anhand persönlicher
    Erfahrungen der Gruppenteilnehmer.
 


    Betrachten und Erarbeiten von
    Handlungsmöglichkeiten im Umgang
    mit unseren _S t a a t s d i e n e r n_.
 


    Das bewusste Denken und Handeln des obersten
    _D i e n s t h e r r e n_ - dem Bürger - erlernen!
 


    Enthalten der Aspekt:
    "Humor ist, wenn man weiter lacht!"
        (- nicht trotzdem lacht)
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2012.05.09 14:34 Ebenen des Rechts - Begründung des Rechts


(Auszug aus Dissertation .. Rechtsreform ..)


Begründungs- / Bestimmungsebene = A r t i k e l
V ö l k e r r e c h t_ (30 Artikel) mit den darin enthaltenen


Individualrechten = Bürgerrechten
nachgeordnet für Europa


Die Europäische Menschenrechtskonvention EMRK
(59 Artikel und Zusatzprotokolle)


erweitert durch
Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union


(54 Artikel) EU-GR Chart
nachgeordnet für Deutschland


Die Deutsche Verfassung, die beste Verfassung die
jemals auf diesem Planeten Erde in Kraft getreten ist,
nach wie vor als Grundgesetz zu bezeichnen GG


(146 Artikel
Fortgelten alten Rechts der Weimarer Verfassung 1919
und davor – 1871 Verfassung Deutsches Reich /
wegen Schulden darf niemand in Haft genommen
werden – also auch keine Haft angedroht werden!) 


Ausführungs- /Anwendungsebene = Gesetze benannt mit dem
Begriff Paragraphen §,


Verordnungen, Erlasse,
Anordnungen und …


diese auf Europäischer und Deutscher Rechtsaktsetzung,
den Artikeln nachgeordnet und daher grundsätzlich immer,
ohne Ausnahme, in vergleichender Betrachtung mit den
Artikeln darauf zu prüfen, ob die Rechtsaktsetzung
begründend ist


GG Art. 100 [Verfassungswidrigkeit von Gesetzen] -
und damit begründet, also _w i r k s a m_ werden können,
oder ob diese zu _i g n o r i e r e n_ sind!


StGB § 34 Rechtfertigender Notstand
Ausführungs- / und Anwendungsebene für jeden Bürger,
zur Wahrung der Grund- und Menschenrechte!


StGB § 113 Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte
Absatz (3) und (4)


in Verbindung mit GG Art. 1-3, 33, 34 und  StGB § 34
– der Begriff W i d e r s t a n d ist grundsätzlich immer,


von jeder Person, aus sich selbst heraus betrachtend
anzuwenden, als  _w i d e r s t e h e n_ zu begreifen;


dem  _w i d e r s t e h e n_ sich von unseren
R e c h t s g r u n d l a g e n_   zu entfernen!


Grundlage für alle Rechtssysteme auf diesem Planeten Erde
- für alle W e l t r e l i g i o n e n_ -


- für alle naturverbunden _l e b e n d e n_ Völker -
sind die 10 Gebote, mit der jeweiligen kulturellen Einfärbung!


Es gibt allerdings darüber hinaus eine Grundlage die für alle
biologischen Systeme , auf diesem Planeten Erde, Gültigkeit
haben, die als Grundlage allen Lebens begründend und
bindend sind, die _G e s e t z m ä ß i g k e i t e n_ unserer
Mutter _E r d e_!
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